
 









Hinweis: Eine Vertretung bei Behördenwegen ist nicht in allen Angelegenheiten möglich. In manchen Fällen wird die notarielle 

Beglaubigung der Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers benötigt. Dies ist im Vorfeld mit der zuständigen 

Behörde abzuklären. 


